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 JUSLINE Entscheidung
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Entscheidungsdatum

06.10.2025

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

AsylG 2005 §8 Abs1 Z1

AsylG 2005 §8 Abs4

B-VG Art133 Abs4

FlKonv Art1 AbschnA Z2

VwGVG §28 Abs1

VwGVG §28 Abs2

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 8 heute

2. AsylG 2005 § 8 gültig ab 01.03.2027 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 63/2025

3. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.11.2017 bis 28.02.2027 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 145/2017

4. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.11.2017 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 84/2017

5. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2014 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 68/2013

6. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

7. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2010 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2009

8. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2009

1. AsylG 2005 § 8 heute

2. AsylG 2005 § 8 gültig ab 01.03.2027 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 63/2025

3. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.11.2017 bis 28.02.2027 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 145/2017

4. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.11.2017 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 84/2017

5. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2014 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 68/2013

6. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

7. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2010 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2009

8. AsylG 2005 § 8 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2009
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1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

,

W286 2294251-1/11E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag.a DEUTSCH-PERNSTEINER über die Beschwerde von

XXXX , geb. XXXX alias XXXX , StA. Afghanistan, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Sebastian SIUDAK, gegen den Bescheid

des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 05.04.2024, Zl. 1331844104/223474594, nach Durchführung einer

mündlichen Verhandlung am 03.09.2025, zu Recht:Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag.a

DEUTSCH-PERNSTEINER über die Beschwerde von römisch 40 , geb. römisch 40 alias römisch 40 , StA. Afghanistan,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Sebastian SIUDAK, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und

Asyl vom 05.04.2024, Zl. 1331844104/223474594, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 03.09.2025,

zu Recht:

A)

I. Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides wird als unbegründet abgewiesen.römisch

eins. Die Beschwerde gegen Spruchpunkt römisch eins. des angefochtenen Bescheides wird als unbegründet

abgewiesen.

II. Der Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides wird stattgegeben und XXXX gemäß § 8 Abs. 1

Z 1 AsylG der Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan zuerkannt.

römisch zwei. Der Beschwerde gegen Spruchpunkt römisch zwei. des angefochtenen Bescheides wird stattgegeben

und römisch 40 gemäß Paragraph 8, Absatz eins, ZiHer eins, AsylG der Status eines subsidiär Schutzberechtigten in

Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan zuerkannt.

III. Gemäß § 8 Abs. 4 AsylG wird XXXX eine befristete Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter für die

Dauer von einem Jahr erteilt. römisch drei. Gemäß Paragraph 8, Absatz 4, AsylG wird römisch 40 eine befristete

Aufenthaltsberechtigung als subsidiär Schutzberechtigter für die Dauer von einem Jahr erteilt.

IV. In Erledigung der Beschwerde werden Spruchpunkte III. bis VI. des angefochtenen Bescheides gemäß § 28 Abs. 1

und 2 VwGVG behoben.römisch vier. In Erledigung der Beschwerde werden Spruchpunkte römisch drei. bis römisch

sechs. des angefochtenen Bescheides gemäß Paragraph 28, Absatz eins und 2 VwGVG behoben.

B)
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Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I.       Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer stellte am 01.11.2022 einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich.

2. Die Erstbefragung vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes fand am 04.11.2022 statt.

3. Der Beschwerdeführer wurde am 17.05.2023 vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge:

belangte Behörde) einvernommen.

4. Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen

Schutz zur Gänze ab (Spruchpunkte I. und II.). Es wurde dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltstitel aus

berücksichtigungswürdigen Gründen erteilt, eine Rückkehrentscheidung erlassen und festgestellt, dass seine

Abschiebung nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkte III. bis V.). Die Frist für die freiwillige Ausreise wurde mit 2

Wochen ab Rechtskraft der Entscheidung festgesetzt (Spruchpunkt VI.). 4. Mit dem angefochtenen Bescheid wies die

belangte Behörde den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz zur Gänze ab (Spruchpunkte römisch

eins. und römisch zwei.). Es wurde dem Beschwerdeführer kein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen

Gründen erteilt, eine Rückkehrentscheidung erlassen und festgestellt, dass seine Abschiebung nach Afghanistan

zulässig sei (Spruchpunkte römisch drei. bis römisch fünf.). Die Frist für die freiwillige Ausreise wurde mit 2 Wochen ab

Rechtskraft der Entscheidung festgesetzt (Spruchpunkt römisch sechs.).

5. Der Beschwerdeführer erhob gegen den Bescheid fristgerecht Beschwerde.

6. Das Bundesverwaltungsgericht führte am 03.09.2025 eine mündliche Verhandlung durch.

II.     Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch zwei. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1.       Feststellungen:

1.1.    Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer führt den Namen XXXX und das Geburtsdatum XXXX alias XXXX (AS 69 – AS 75). Er ist

afghanischer Staatsangehöriger und gehört der Volksgruppe der Paschtunen an. Der Beschwerdeführer ist

sunnitischer Moslem. Der Beschwerdeführer beherrscht Dari und Paschtu. Er ist verheiratet und Vater von drei

Söhnen (AS 7, AS 9, AS 56, AS 58, AS 60).Der Beschwerdeführer führt den Namen römisch 40 und das Geburtsdatum

römisch 40 alias römisch 40 (AS 69 – AS 75). Er ist afghanischer Staatsangehöriger und gehört der Volksgruppe der

Paschtunen an. Der Beschwerdeführer ist sunnitischer Moslem. Der Beschwerdeführer beherrscht Dari und Paschtu.

Er ist verheiratet und Vater von drei Söhnen (AS 7, AS 9, AS 56, AS 58, AS 60).

Der Beschwerdeführer wurde in der Provinz Baghlan, im Distrikt XXXX , im Dorf XXXX (auch XXXX ) geboren und wuchs

dort gemeinsam mit seinen Eltern und seinen fünf Geschwistern auf (AS 7, AS 58). Er besuchte für 12 Jahre die Schule

und für zwei Jahre die Universität bzw. die Pharmazeutische Fakultät in der Stadt XXXX , um Pharmazie zu studieren.

Der Beschwerdeführer hat eine Berufsausbildung als pharmazeutischer Assistent und war im Herkunftsstaat als

Apotheker und Pharmavertreter berufstätig. Der Beschwerdeführer arbeitete für sieben Jahre in seiner eigenen

Apotheke als pharmazeutischer Assistent. (AS 9, AS 58, AS 77, Protokoll der mV S. 6). Der Beschwerdeführer wurde in

der Provinz Baghlan, im Distrikt römisch 40 , im Dorf römisch 40 (auch römisch 40 ) geboren und wuchs dort

gemeinsam mit seinen Eltern und seinen fünf Geschwistern auf (AS 7, AS 58). Er besuchte für 12 Jahre die Schule und

für zwei Jahre die Universität bzw. die Pharmazeutische Fakultät in der Stadt römisch 40 , um Pharmazie zu studieren.

Der Beschwerdeführer hat eine Berufsausbildung als pharmazeutischer Assistent und war im Herkunftsstaat als

Apotheker und Pharmavertreter berufstätig. Der Beschwerdeführer arbeitete für sieben Jahre in seiner eigenen

Apotheke als pharmazeutischer Assistent. (AS 9, AS 58, AS 77, Protokoll der mV Sitzung 6).

Der Beschwerdeführer ging nach der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 nach Kabul, wo er fortan für

etwa acht Monate lebte (AS 58). Während er sich in Kabul aufhielt war der Beschwerdeführer für die ersten drei

Monate arbeitslos. Danach war er in einem Unternehmen angestellt, das früher seine eigene Apotheke beliefert hatte,



und besuchte im Rahmen seiner Tätigkeit Apotheken und verkaufte Medikamente an diese. Er arbeitete für vier

Monate als Pharmavertreter für dieses Unternehmen. (AS 58, Protokoll der mV S. 6). Während seines Aufenthalts in

Kabul lebte der Beschwerdeführer bei seiner Tante väterlicherseits (AS 59). Dann reiste er im Mai 2022 aus Afghanistan

aus (AS 13, Protokoll der mV S. 7).Der Beschwerdeführer ging nach der Machtübernahme durch die Taliban im August

2021 nach Kabul, wo er fortan für etwa acht Monate lebte (AS 58). Während er sich in Kabul aufhielt war der

Beschwerdeführer für die ersten drei Monate arbeitslos. Danach war er in einem Unternehmen angestellt, das früher

seine eigene Apotheke beliefert hatte, und besuchte im Rahmen seiner Tätigkeit Apotheken und verkaufte

Medikamente an diese. Er arbeitete für vier Monate als Pharmavertreter für dieses Unternehmen. (AS 58, Protokoll der

mV Sitzung 6). Während seines Aufenthalts in Kabul lebte der Beschwerdeführer bei seiner Tante väterlicherseits (AS

59). Dann reiste er im Mai 2022 aus Afghanistan aus (AS 13, Protokoll der mV Sitzung 7).

Aktuell lebt niemand von den Familienmitgliedern des Beschwerdeführers in XXXX . Die Eltern und die zwei der Brüder

des Beschwerdeführers sind vor ca. fünf Monaten nach Pakistan gezogen. Der Beschwerdeführer steht mit diesem Teil

der Familie nicht in Kontakt.Aktuell lebt niemand von den Familienmitgliedern des Beschwerdeführers in römisch 40 .

Die Eltern und die zwei der Brüder des Beschwerdeführers sind vor ca. fünf Monaten nach Pakistan gezogen. Der

Beschwerdeführer steht mit diesem Teil der Familie nicht in Kontakt.

Die Ehegattin und die drei Kinder des Beschwerdeführers leben aktuell bei der Schwiegerfamilie des

Beschwerdeführers im nur wenige Kilometer von seinem Heimatdorf entfernten Dorf XXXX . Sie leben dort in einem

Eigentumshaus in gemeinsamem Haushalt mit der verwitweten Schwiegermutter des Beschwerdeführers und den drei

jüngeren Brüdern der Ehegattin des Beschwerdeführers. Die Ehegattin und die Kinder des Beschwerdeführers leben

im Wesentlichen nur von Almosen und gelegentlichen Hilfeleistungen durch die Schwager seiner Ehefrau, von denen

einer Taxifahrer ist und der andere einen Lebensmittelladen hat. Der Schwiegermutter des Beschwerdeführers, die

früher als Friseurin/Kosmetikerin von zuhause aus gearbeitet hat, ist diese Erwerbstätigkeit nunmehr untersagt. Die

Brüder der Ehegattin des Beschwerdeführers sind 12 bzw. 13 Jahre alt, sie gehen bei der Erntesaison auf die Felder

und die Leute geben ihnen dann etwas oder sie bekommen etwas, wenn Hilfsgüter verteilt werden. (Protokoll der

mV)Die Ehegattin und die drei Kinder des Beschwerdeführers leben aktuell bei der Schwiegerfamilie des

Beschwerdeführers im nur wenige Kilometer von seinem Heimatdorf entfernten Dorf römisch 40 . Sie leben dort in

einem Eigentumshaus in gemeinsamem Haushalt mit der verwitweten Schwiegermutter des Beschwerdeführers und

den drei jüngeren Brüdern der Ehegattin des Beschwerdeführers. Die Ehegattin und die Kinder des Beschwerdeführers

leben im Wesentlichen nur von Almosen und gelegentlichen Hilfeleistungen durch die Schwager seiner Ehefrau, von

denen einer Taxifahrer ist und der andere einen Lebensmittelladen hat. Der Schwiegermutter des Beschwerdeführers,

die früher als Friseurin/Kosmetikerin von zuhause aus gearbeitet hat, ist diese Erwerbstätigkeit nunmehr untersagt.

Die Brüder der Ehegattin des Beschwerdeführers sind 12 bzw. 13 Jahre alt, sie gehen bei der Erntesaison auf die Felder

und die Leute geben ihnen dann etwas oder sie bekommen etwas, wenn Hilfsgüter verteilt werden. (Protokoll der mV)

Ein Sohn des Beschwerdeführers leidet an Zerebralparese (Cerebral palsy) und ist infolgedessen physisch und

psychisch schwerst beeinträchtigt, so kann er etwa nicht gehen und nicht sprechen. Dieser Sohn des

Beschwerdeführers wurde früher mitunter vom Roten Kreuz in Kabul behandelt, derzeit ist ihm eine solche

Behandlung aber nicht zugänglich. (Protokoll der mV S. 11, AS 236)Ein Sohn des Beschwerdeführers leidet an

Zerebralparese (Cerebral palsy) und ist infolgedessen physisch und psychisch schwerst beeinträchtigt, so kann er etwa

nicht gehen und nicht sprechen. Dieser Sohn des Beschwerdeführers wurde früher mitunter vom Roten Kreuz in Kabul

behandelt, derzeit ist ihm eine solche Behandlung aber nicht zugänglich. (Protokoll der mV Sitzung 11, AS 236)

Der Beschwerdeführer ist nach den afghanischen GepNogenheiten und der afghanischen Kultur sozialisiert, er ist mit

den afghanischen Gepflogenheiten vertraut.

Der Beschwerdeführer ist gesund (AS 56).

1.2.    Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers:

1.2.1. Der Beschwerdeführer ist nicht im Zusammenhang mit seiner beruNichen Tätigkeit als Pharmazeut – er betrieb

die Apotheke in seinem Heimatdorf – ins Visier der Taliban oder sonst irgendeines Akteurs geraten. Dem

Beschwerdeführer wird weder eine Zusammenarbeit mit der ehemaligen afghanischen Regierung, noch mit deren



Sicherheitskräften unterstellt, ebensowenig wird ihm Spionage oder sonst irgendetwas, was eine Gefährdung oder

Verfolgung seiner Person auslösen würde, unterstellt. Der Beschwerdeführer hat dieses Vorbringen nicht glaubhaft

gemacht.

Weder der Beschwerdeführer noch seine Familie wurden in Afghanistan jemals im Kontext mit der beruNichen

Tätigkeit des Beschwerdeführers von den Taliban oder von anderen Akteuren aufgesucht oder von diesen bedroht.

Der Beschwerdeführer wurde nicht von den Taliban bedroht. Der Beschwerdeführer hatte keinen Kontakt zu den

Taliban, er wird von diesen auch nicht gesucht.

Der Beschwerdeführer hat Afghanistan weder aus Furcht vor EingriHen in die körperliche Integrität noch wegen

Lebensgefahr verlassen.

1.2.2. Der Beschwerdeführer ist nicht vom muslimischen Glauben abgefallen. Der Beschwerdeführer ist bei einer

Rückkehr nach Afghanistan aufgrund seines in Österreich ausgeübten Lebensstils oder seinem Aufenthalt in einem

europäischen Land weder psychischer noch physischer Gewalt ausgesetzt.

1.2.3.  Bei einer Rückkehr nach Afghanistan drohen dem Beschwerdeführer individuell und konkret weder

Lebensgefahr noch ein Eingriff in seine körperliche Integrität durch Mitglieder der Taliban oder durch andere Akteure.

1.2.4. Dem Beschwerdeführer droht bei einer Rückkehr nach Afghanistan wegen seiner Zugehörigkeit zur

Religionsgemeinschaft der Sunniten oder zur Volksgruppe der Paschtunen konkret und individuell weder physische

noch psychische Gewalt.

1.3.    Zu einer möglichen Rückkehr des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat:

Dem Beschwerdeführer droht bei einer Rückkehr in seine Herkunftsprovinz Baghlan in sein Heimatdorf aufgrund der

allgemeinen Sicherheitslage kein EingriH in seine körperliche Unversehrtheit. Das Heimatdorf des Beschwerdeführers

ist durch den internationalen Flughafen in Kabul sowie das Straßennetz sicher erreichbar.

Im Heimatdorf des Beschwerdeführers lebt aktuell niemand mehr von seiner Kernfamilie – seine eigene Familie lebt im

Heimatdorf seiner Ehegattin in deren Elternhaus unter prekärsten Lebensverhältnissen ohne tatsächliches

Haushaltseinkommen lediglich von Almosen und seinem an Zerebralparese leidendem Sohn ist keine medizinische

Behandlung zugänglich (AS 11, AS 60, Protokoll der mV). Die Familie des Beschwerdeführers ist von der angespannten

Nahrungsmittelsicherheit in Afghanistan gravierend betroHen. Die Eltern und zwei Brüder des Beschwerdeführers

leben in Pakistan, die beiden anderen Brüder im Iran – keiner von ihnen ist imstande und willens, den

Beschwerdeführer bei einer Rückkehr Onanziell zu unterstützen. Im Heimatdorf des Beschwerdeführers existiert noch

sein Elternhaus und 12 Jarib landwirtschaftlicher Grund, dass der Beschwerdeführer darauf zugreifen kann, ist aber

nicht ausreichend wahrscheinlich.

Der Beschwerdeführer kann österreichische Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen. Er hat von seiner Berufstätigkeit in

Österreich Ersparnisse iHv 2000,- Euro.

Der Beschwerdeführer hat gute Ortskenntnisse in seinem Heimatdorf, wo er geboren wurde und aufgewachsen ist

und den Großteil seines Lebens vor seiner Ausreise verbrachte. Dem Beschwerdeführer sind daher die örtlichen

Strukturen bekannt.

Der Beschwerdeführer ist zudem im erwerbsfähigen Alter, gesund, volljährig, anpassungsfähig und kann einer

regelmäßigen Arbeit nachgehen. Bei einer Rückkehr nach Afghanistan und einer Ansiedlung in seinem Heimatdorf in

Baghlan kann der Beschwerdeführer allerdings aufgrund seiner konkreten Lebensumstände – insbesondere, weil er

nicht nur seine eigene, sondern auch die Lebensgrundlage für seine Ehegattin und die drei gemeinsamen Kinder,

wovon eines aufgrund einer schwerwiegenden und nicht heilbaren Erkrankung Therapiemaßnahmen benötigt, die

eine zusätzliche Onanzielle Belastung darstellen, erwirtschaften müsste und ihm eine Unterstützung vonseiten seiner

Familie nicht zukommen wird – grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse, wie Nahrung, Kleidung sowie

Unterkunft, nicht befriedigen, ohne in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten.

1.4.    Zum (Privat)Leben des Beschwerdeführers in Österreich:

Der Beschwerdeführer reiste unter Umgehung der Grenzkontrollen nach Österreich ein und hält sich zumindest seit

01.11.2022 durchgehend in Österreich auf. Er ist nach seinem Antrag auf internationalen Schutz vom 01.11.2022 in

Österreich aufgrund einer vorübergehenden Aufenthaltsberechtigung nach dem AsylG durchgehend rechtmäßig



aufhältig.

Der Beschwerdeführer verfügt über Deutschkenntnisse auf Niveau A2 (AS 87). Der Beschwerdeführer besuchte

Integrationskurse.

Der Beschwerdeführer geht in Österreich seit März 2025 einer Erwerbstätigkeit bei der XXXX nach, durch die er

selbsterhaltungsfähig ist (OZ 2).Der Beschwerdeführer geht in Österreich seit März 2025 einer Erwerbstätigkeit bei der

römisch 40 nach, durch die er selbsterhaltungsfähig ist (OZ 2).

Der Beschwerdeführer konnte in Österreich Freundschaften zu anderen Asylwerbern in seiner Unterkunft und einer

österreichischen Familie knüpfen. Der Beschwerdeführer verfügt jedoch weder über Verwandte noch über sonstige

enge soziale Bildungen, wie Ehefrau oder Kinder, in Österreich.

Der Beschwerdeführer ist in Österreich strafgerichtlich unbescholten (OZ 2).

1.5.    Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat

Auszüge aus dem Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Afghanistan vom 31.01.2025, Version 12:

1.5.1. Allgemeines:

Afghanistan verfügt über 34 Provinzen, die in Distrikte gegliedert sind. Dort leben ca. 35-40 Millionen Menschen. Seit

der beinahe kampNosen Einnahme Kabuls am 15.8.2021 steht Afghanistan nahezu vollständig unter der Kontrolle der

Taliban. (LIB, Kap. 3f)

1.5.2. Politische Lage:

Die politischen Rahmenbedingungen in Afghanistan haben sich mit der Machtübernahme durch die Taliban im August

2021 grundlegend verändert. Die Taliban sind zu der ausgrenzenden, auf die Paschtunen ausgerichteten,

autokratischen Politik der Taliban-Regierung der späten 1990er-Jahre zurückgekehrt. Sie bezeichnen ihre Regierung als

das „Islamische Emirat Afghanistan“. Die Verfassung von 2004 ist de facto ausgehebelt. Ankündigungen über die

Erarbeitung einer neuen Verfassung sind bislang ohne sichtbare Folgen geblieben. Die Taliban haben begonnen

staatliche und institutionelle Strukturen an ihre religiösen und politischen Vorstellungen anzupassen. Mit Anfang 2024

hat noch kein Land die Regierung der Taliban anerkannt, dennoch sind Vertreter aus Indien, China, Usbekistan, der

Europäischen Union, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Kabul präsent. (LIB, Kap. 4)

1.5.3. Sicherheitslage:

Seit der Machtübernahme der Taliban in Kabul am 15.8.2021 ist das allgemeine Ausmaß des KonNiktes

zurückgegangen. Es gab beispielsweise weniger konNiktbedingte Sicherheitsvorfälle wie bewaHnete Zusammenstöße,

LuftangriHe und improvisierte Sprengsätze sowie eine geringere Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung. Es gab

jedoch immer noch ein erhebliches Ausmaß an zivilen Opfern durch vorsätzliche AngriHe mit improvisierten

Sprengsätzen (IEDs).

Es gab zwischen 25.11.2023 und 25.11.2024 in Afghanistan insgesamt 857 sicherheitsrelevante Vorfälle (390 Kämpfe,

96 Vorfälle mit Explosionen und ferngesteuerter Gewalt, 371 Vorfälle mit Gewalt gegen Zivilisten und 396 zivile Opfer –

bei einer Gesamtbevölkerung von 35-40 Millionen Menschen). Die meisten zivilen Opfer gab es in Nord Afghanistan in

der Provinz Badakhshan mit 168 zivilen Opfern. Die meisten sicherheitsrelevanten Vorfälle gab es in Ost Afghanistan

(388 sicherheitsrelevante Vorfälle mit 100 zivilen Opfern – bei einer Gesamtbevölkerung von über 11,7 Millionen

Einwohnern), wobei die meisten sicherheitsrelevanten Vorfälle auf die Provinz Kabul entfallen (113 Kämpfe, 14 Vorfälle

mit Explosionen oder ferngesteuerter Gewalt und 97 Vorfälle mit Gewalt gegen Zivilisten, in denen es 100 zivile Opfer

gab – bei einer Gesamtbevölkerung von über 5,7 Millionen Menschen).

Derzeit entstehen die meisten sicherheitsrelevanten Vorfälle in Zusammenhang mit dem Verbot des Anbaus von

Betäubungsmitteln, durch Kriminalität und organisierte Kriminalität, durch AngriHe der bewaHneten Opposition und

durch Angriffe durch den ISKP.

Aufgrund der Bemühungen der Taliban-Behörden, das Verbot des Mohnanbaus durchzusetzen, kam es im Jahr 2024

vermehrt zu Zwischenfällen in Zusammenhang mit dem Anbau von Betäubungsmitteln und somit auch zu einem

Anstieg an sicherheitsrelevanten Vorfällen.

Organisierte Verbrechergruppen sind in ganz Afghanistan an Entführungen zur Erlangung von Lösegeld beteiligt. 2023



wurden 21 Entführungen dokumentiert, 2024 waren es, mit Stand Februar 2024, zwei. Es werden nicht alle

Entführungen gemeldet, und oft zahlen die Familien das Lösegeld. Die Taliban-Sicherheitskräfte reagierten aktiv auf

Entführungsfälle. Im Juni 2023 leiteten die Taliban beispielsweise in Kabul eine erfolgreiche Rettungsaktion.

Die bewaHnete Opposition in Afghanistan stellt keine nennenswerte Herausforderung für die territoriale Kontrolle der

Taliban dar. Die Nationale Widerstandsfront und die Afghanische Freiheitsfront gehen mit einer „Hit-and-Run“-Taktik

gegen die Taliban-Sicherheitskräfte vor, greifen deren Posten und Fahrzeuge an und verübten Hinterhalte und gezielte

Tötungen. Es gibt keine Region in Afghanistan, in welcher oppositionelle Gruppen oHen die Kontrolle haben. In

Provinzen wie Panjsher, Baghlan, Badakhshan, Kunduz und Takhar, in denen es in der Vergangenheit zu Kämpfen

zwischen den Taliban und verschiedenen Gruppierungen gekommen ist, verlief der Verkehr normal und es gab keine

Zwischenfälle.

Die sicherheitsrelevanten Vorfälle betreHend den ISKP gingen seit August 2021 zurück und stiegen 2024 wieder etwas

an. Die Taliban führen auch weiterhin Operationen gegen den ISKP durch, unter anderem in Nangarhar. Der ISKP hat

zumindest die Möglichkeit operativer Aktivitäten, wobei die Taliban immer eRzienter bei der Aushebung von ISKP-

Zellen werden. Dies zeigt sich in einer entspannteren Sicherheitslage in beispielsweise Kabul und Herat. Weder der

ISKP noch andere Gruppierungen sind aktuell wirklich ein Problem für die Taliban. (LIB, Kap. 5)

In der Herkunftsprovinz des Beschwerdeführers (Baghlan – mit ca. 1 Millionen Einwohnern), gab es vom 25.11.2023 bis

25.11.2024 insgesamt 16 Kämpfe. In 18 Fällen kam es auch zu Gewalt gegen Zivilisten und zu 44 zivilen Opfern. (LIB

Kap. 5.1)

1.5.4. Erreichbarkeit, Straßen, Flughäfen und Grenzen:

In Afghanistan sind Straßen die wichtigsten Transportwege. Die 2.300 km lange Ring-Road verbindet die vier größten

Städte Afghanistans. Alle Provinzen Afghanistans sind mit Bussen oder Taxis erreichbar. Es gibt Dutzende privater

Transportunternehmen, die auf den Hauptstrecken, wie z. B. Kabul-Herat, Kabul-Mazar-e Sharif und Kabul-Kandahar,

tätig sind. Diese Busse verkehren in der Regel täglich oder mehrmals pro Woche, und viele Unternehmen bieten ihre

Dienste auf diesen Strecken an.

Afghanistan verfügt über mehrere Flughäfen. Die Flughäfen Bost, Chaghcharan, Farah, Jalalabad, Khost, Tarinkot und

Zaranj bieten InlandsNüge innerhalb Afghanistans an. Die internationalen Flughäfen in Kabul, Mazar-e Sharif,

Kandarhar und Herat sind auch mit internationalen Flügen (z. B. über die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi

Arabien, die Türkei, Russland, Pakistan und Indien) erreichbar.

An den Straßen und in den Grenzregionen Afghanistans sowie am Flughafen Kabul gibt es weiterhin Kontrollpunkte

der Taliban. Die Taliban überprüfen die Namen und Gesichter von Personen an den Kontrollpunkten anhand einer

„Liste mit Namen und Fotos ehemaliger Armee- und Polizeiangehöriger“. Meistens handelt es sich um

Routinekontrollen, es kann jedoch auch zu Durchsuchungen kommen. Die Kontrollpunkte sind über ganz Afghanistan

verteilt und beOnden sich häuOg entlang der Hauptversorgungsrouten und in der Nähe der Zugänge zu großen

Städten. Darüber hinaus werden auch bei Bedarf Kontrollpunkte und Straßensperren für Suchaktionen,

Sicherheitsvorfälle und VIP-Bewegungen eingerichtet. Im Vergleich zur Zeit vor der Machtübernahme der Taliban

wurden hunderte Checkpoints an Straßen und Autobahnen abgebaut, weil die Taliban nicht genügend Personal

haben, um sie aufrechtzuerhalten, und weil sie in den ländlichen Dörfern, in denen ihre Kämpfer während des

jahrzehntelangen Aufstands stationiert waren, keine größere Bedrohung sehen.

Die Taliban haben die Überquerung der Grenze nach Pakistan und Iran ohne gültige Papiere verboten und man

benötigt für das Verlassen von Afghanistan einen gültigen Reisepass und eine Einreiseerlaubnis des Ziellandes. Jedoch

wird dieses Verbot von Schmugglern durch Bestechung von Grenzbeamten umgangen. Teilweise kommt es an den

Grenzen zu Zusammenstößen zwischen den Taliban und Grenzsoldaten der Anrainerstaaten, die auch Verletzte und

Tote nach sich ziehen. Es kommt zu temporären Schließungen pakistanischer und iranischer Grenzübergänge. 2024

planten iranische Behörden den Bau einer 60 km langen Grenze, von der mittlerweile 10 km fertig gestellt sind. (LIB,

Kap. 3.7)

1.5.5. Verfolgungspraxis der Taliban:

Trotz mehrfacher Versicherungen der Taliban, von Vergeltungsmaßnahmen gegenüber Angehörigen der ehemaligen

Regierung und Sicherheitsbehörden abzusehen, waren die Taliban nach Machtübernahme auf der Suche nach



ehemaligen Mitarbeitern der internationalen Streitkräfte oder der afghanischen Regierung. Die Taliban gingen von Tür

zu Tür und haben auch Angehörige der internationalen Streitkräfte oder der afghanischen Regierung bedroht. Die

Taliban erstellen „schwarze Listen“, wobei Personen, die sich auf der Liste beOnden in großer Gefahr sind. Im Zuge der

Machtübernahme im August 2021 hatten die Taliban ZugriH auf Mitarbeiterlisten der Behörden, unter anderem auf

eine biometrische Datenbank mit Angaben zu aktuellen und ehemaligen Angehörigen der Armee und Polizei bzw. zu

Afghanen, die den internationalen Truppen geholfen haben. Die Taliban kontrollieren auch Systeme mit sensiblen

biometrischen Daten, die westliche Geberregierungen im August 2021 in Afghanistan zurückgelassen haben. Diese

digitalen Identitäts- und Gehaltsabrechnungssysteme enthalten persönliche und biometrische Daten von Afghanen,

darunter Irisscans, Fingerabdrücke, Fotos, Berufe, Wohnadressen und Namen von Verwandten. Die Taliban haben

solche Daten bereits benutzt, um vermeintliche Gegner ins Visier zu nehmen und Gegner auch zu eliminieren bzw.

verschwinden zu lassen. Im Zuge von Abschiebungen aus dem Iran werden auch Daten von Rückkehrern vom

iranischen Geheimdienst an die Taliban weitergegeben.

Taliban nutzen soziale Medien zu Propagandazwecken und um Gegner des Taliban-Regimes aufzuspüren. Afghanen

verüben seit der Machtübernahme durch die Taliban in sozialen Netzwerken Selbstzensur. Es gab bereits

Verhaftungen von Personen, die sich in sozialen Netzwerken kritisch über die Taliban geäußert haben. Über soziale

Netzwerke können Taliban auch Personen identiOzieren, die mit westlichen Gruppen oder westlichen Hilfsagenturen

zusammengearbeitet haben. Die Taliban bauen in afghanischen Städten ein groß angelegtes

Kameraüberwachungsnetz auf. Es wird befürchtet, dass die Taliban ihr Netz von Überwachungskameras auch dazu

nutzen werden, abweichende Meinungen zu unterdrücken und ihre repressive Politik durchzusetzen, einschließlich

der Einschränkung des Erscheinungsbildes der Afghanen, der Bewegungsfreiheit, des Rechts zu arbeiten oder zu

studieren und des Zugangs zu Unterhaltung und unzensierten Informationen. (LIB, Kap. 5.2)

1.5.6. Zentrale Akteure:

Taliban: Die Taliban sind eine überwiegend paschtunische, islamisch-fundamentalistische Gruppe, die 2021 nach

einem zwanzigjährigen Aufstand wieder an die Macht in Afghanistan kam. Die Taliban bezeichnen ihre Regierung als

das „Islamische Emirat Afghanistan“, den Titel des ersten Regimes, das sie in den 1990er-Jahren errichteten, und den

sie während ihres zwei Jahrzehnte andauernden Aufstands auch für sich selbst verwendeten. Das Emirat ist um einen

obersten Führer, den Emir, herum organisiert, von dem man glaubt, dass er von Gott mit der Autorität ausgestattet ist,

alle Angelegenheiten des Staates und der Gesellschaft zu beaufsichtigen. Er gilt als die ultimative Autorität in allen

religiösen, politischen und militärischen Angelegenheiten. Nach der Machtübernahme versuchten die Taliban, sich von

„einem dezentralisierten, flexiblen Aufstand zu einer staatlichen Autorität“ zu entwickeln. (LIB, Kap. 6.1)

Politische Opposition: Eine formelle, organisierte politische Opposition im Land ist nicht vorhanden. Eine Reihe

ehemaliger politischer Akteure, sowohl aus ehemaligen Regierungskreisen als auch aus der ehemaligen politischen

Opposition, beOnden sich im Ausland. Einige prominente Politiker beOnden sich weiterhin in Kabul. Der amtierende

Justizminister der Taliban untersagte jegliche politische Betätigung von Parteien im Land, da die Existenz politischer

Parteien im Land weder auf der Scharia basiere noch für die Nation von Vorteil sei. (LIB, Kap. 6.2)

Anti-Taliban-Widerstandsgruppen: In Afghanistan gibt es eine Reihe verschiedener Gruppierungen, die sich der

Taliban-Herrschaft widersetzen. Zwischen diesen Gruppierungen Ondet wenig bis gar keine Koordinierung bzw.

Zusammenarbeit statt. Obwohl das Taliban-Regime international geächtet und für seine frauenfeindliche Politik

verurteilt wird, hat bisher kein Land die Unterstützung für einen Krieg gegen die Taliban angeboten. Die bewaHneten

Gruppen, die in Afghanistan aktiv sind und gegen die Taliban kämpfen, stellen keine tatsächliche Gefahr für das

Regime dar. Diese verfügen zumindest in naher Zukunft nicht über genügend Kräfte, um die Taliban zu stürzen, aber

sie stellen das islamistische Regime vor politische und ordnungspolitische Herausforderungen. Im Jahr 2023 ging die

Zahl der AngriHe der bewaHneten Opposition und der bewaHneten Zusammenstöße mit den Taliban-Behörden im

Vergleich zum Vorjahr zurück. Es gibt einige Widerstandgruppen, wobei die drei wichtigsten bewaHneten

Widerstandsgruppen die National Resistance Front (NRF), die Afghanistan Freedom Front (AFF) und das Afghanistan

Liberation Movement (ALM) sind. Die Sicherheitskräfte, die dem Taliban-Verteidigungsministerium unterstehen,

führten weiterhin Operationen gegen Oppositionskämpfer durch. (LIB, Kap. 6.2)

1.5.7. Rechtsschutz und Justizwesen:

Unter der vorherigen Regierung beruhte die afghanische Rechtsprechung auf drei parallelen und sich



überschneidenden Rechtssystemen oder Rechtsquellen: dem formellen Gesetzesrecht, dem

Stammesgewohnheitsrecht und der Scharia. Informelle Rechtssysteme zur Schlichtung von Streitigkeiten waren weit

verbreitet, insbesondere in ländlichen Gebieten. Dies ist nach wie vor der Fall, auch wenn die Taliban seit ihrer

Machtübernahme versucht haben, einige lokale Streitbeilegungspraktiken zu kontrollieren.

Nach 23 Jahren Krieg (1978-2001) und dem Sturz der Taliban im Jahr 2001 konnte Afghanistan 2004 eine neue

Verfassung verkünden, die sowohl islamische als auch modern-progressive Werte enthält. Die juristischen und

politikwissenschaftlichen Fakultäten sowie die Scharia waren zwei Institutionen, die zur Ausbildung des Justizpersonals

beitrugen, indem sie Hunderte von jungen Männern und Frauen ausbildeten, die später als Richter, Staatsanwälte und

Rechtsanwälte tätig waren. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die internationale Gemeinschaft zahlreiche

Entwicklungsprogramme durchgeführt, die auf den Wiederaufbau des afghanischen Rechtssystems und den Ausbau

der Kapazitäten des Personals der Justizbehörden abzielen.

Nach ihrem Sturz im Jahr 2001 gelang es den Taliban, in den von ihnen kontrollierten, meisten ländlichen, Gebieten

Gerichte einzurichten und den Menschen den Zugang zur Rechtsprechung auf lokaler Ebene zu erleichtern. Dies

geschah zu einer Zeit, als die staatlichen Justizorgane aufgrund der weitverbreiteten Korruption ihre Glaubwürdigkeit

bei der Bevölkerung weitgehend verloren hatten. Daher zogen die Menschen es vor, sich an die Gerichte der Taliban zu

wenden, anstatt an die Gerichte der Regierung. In den vergangenen zwanzig Jahren gelang es dem Justizsystem der

Taliban, mit seinen praktischen Maßnahmen das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Die Taliban-Richter fungierten

sowohl als Richter im juristischen Bereich als auch als Gelehrte (ulama) im religiösen Bereich. Die Taliban-Richter

absolvierten ihre Ausbildung an Deobandi-Schulen in Pakistan und Afghanistan, die sich hauptsächlich auf die

hanafitische Rechtsprechung stützten.

Nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 übernahmen sie die vollständige Kontrolle über das

Justizsystem des Landes und setzten die Verfassung von 2004 außer Kraft. Bisher haben sich die Taliban noch nicht zu

den Gesetzen geäußert, insbesondere nicht zu den Strafgesetzen, zur nationalen Sicherheit und zu den Gerichten. Den

Taliban zufolge bildet die hanaOtische Rechtsprechung die Grundlage für das Rechtssystem und derzeit verfügt das

Land nicht über einen klaren und kohärenten Rechtsrahmen, ein Justizsystem oder Durchsetzungsmechanismen. Den

Taliban zufolge bleiben Gesetze, die unter der Regierung vor August 2021 erlassen wurden, in Kraft, sofern sie nicht

gegen die Scharia verstoßen. Die Taliban-Führer zwingen den Bürgern ihre Politik weitgehend durch Leitlinien oder

Empfehlungen auf, in denen sie akzeptable Verhaltensweisen festlegen, die sie aufgrund ihrer Auslegung der Scharia

und der vorherrschenden kulturellen Normen, die die Taliban für akzeptabel halten, rechtfertigen.

Die Änderungen im afghanischen Justizsystem betrafen seit der Machtübernahme der Taliban vor allem formale und

administrative Bereiche, aber keine konkreten Änderungen in der Rechtsprechung der Gerichte. So wurden

beispielsweise Richter und Verwaltungsangestellte der Gerichte durch Angehörige der Taliban ersetzt, von denen die

meisten nicht über ausreichend juristische Kenntnisse und Erfahrungen mit der Arbeit an den Gerichten verfügten. Die

meisten Richter und „Muftis“ an Taliban-Gerichten sind Studenten oder Absolventen religiöser Koranschulen, vor allem

in Pakistan. Einige der derzeitigen Richter waren während des Krieges als Richter in den von den Taliban kontrollierten

Gebieten tätig. Nur wenige Richter, beispielsweise in den Provinzen Herat und Panjsher, verfügen über eine formale

Hochschulausbildung und haben an juristischen oder Scharia-Fakultäten von Universitäten studiert. Zudem kam es zur

Absetzung von Richterinnen und Anwältinnen und es werden keine Lizenzen mehr an Strafverteidigerinnen vergeben.

Die Taliban haben zwar nicht ausdrücklich behauptet, bestimmte Gesetze außer Kraft zu setzen, aber sie haben immer

wieder betont, dass sie im Einklang mit der Scharia regieren und jedes Gesetz ablehnen, das ihr zuwiderläuft. Von den

entsprechenden Ministerien und der Talibanführung wird ein neues Rechtssystem auf der Grundlage der Scharia und

HanaO-Rechtsprechung ausgearbeitet. Damit werden die unter der ehemaligen Verfassung geltenden Gesetze, u. a.

auch gesonderte schiitische Rechtsprechung, ersetzt. Die meisten Angelegenheiten des Landes werden nun auf der

Grundlage von Richtlinien und Dekreten geregelt, die dem Emir zugeschrieben werden. Es wurden Scharia-Gerichte

und -Praktiken eingeführt, einschließlich Qisas (z. B. Auspeitschungen oder Hinrichtungen), die die ÖHentlichkeit mit

eigenen Augen sieht. Im November 2022 ordnete Taliban-Staatsoberhaupt Emir Hibatullah Akhundzada die Umsetzung

der Scharia inklusive Körperstrafen wieder an. Seitdem wurden zahlreiche öHentliche Auspeitschungen vorgenommen.

Diese Strafe wurde u. a. für Drogen- und Alkoholkonsum oder für „moralische“ Verbrechen verhängt. Am 7.12.2022

kam es zur ersten öHentlichen Hinrichtung durch die Taliban seit ihrer Machtübernahme in Afghanistan und im Juni

2023 sowie im Februar 2024 kam es zu weiteren Hinrichtungen. (LIB, Kap. 7)



1.5.8. Sicherheitsbehörden:

Mit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 brach die 350.000 Mann starke Armee des früheren Regimes

zusammen und die Taliban haben faktisch die Verantwortung für die Sicherheit im Land übernommen. Sie haben

begonnen, ihre bisherigen Milizen-Strukturen in geordnete Sicherheitskräfte zu übertragen. Dieser Prozess ist noch

nicht abgeschlossen. Die Armee verfügt mit Stand März 2023 über 150.000 Taliban-Kämpfer und soll 2024 auf 170.000

vergrößert werden. Angestrebt wird eine 200.000 Mann starke Armee. Der Geheimdienst, ein Nachrichtendienst, der

früher als „National Directorate of Security“ (NDS) bekannt war, wurde dem Taliban-Staatsoberhaupt direkt unterstellt.

Das Innenministerium der Taliban-Regierung hat wiederholt angekündigt, Polizisten, u. a. im Bereich der

Verkehrspolizei, zu übernehmen. Dies ist zumindest in Kabul teilweise erfolgt.

Es zeichnet sich ab, dass die Taliban, mit Ausnahme der LuftwaHe (hier sind fast die Hälfte der ehemaligen Soldaten

zurückgekehrt), von den bisherigen Kräften nur vereinzelt Fachpersonal übernehmen. Eine breit angelegte Integration

der bisherigen Angehörigen der Sicherheitskräfte hat bisher nicht stattgefunden und die Zahl der rekrutierten

ehemaligen Sicherheitskräfte ist begrenzt. Bei den rekrutierten ehemaligen Sicherheitskräften handelt es sich im

Allgemeinen um Spezialisten. Die Taliban verfügen über keine funktionierende LuftwaHe, die den Luftraum im Falle

ausländischer ÜbergriHe oder inländischer Aufstände sichern könnte. Der Bestand an Hubschraubern und Fluggeräten

gilt als veraltet und es gibt zumindest fünf bestätigte Unfälle in der Militärluftfahrt seit der Machtübernahme, wobei

Pilotenfehler als wahrscheinlichste Ursache gelten. Die Taliban müssten in erheblichem Umfang Piloten ausbilden und

Strategien für die Kommunikation und Koordination mit den Bodentruppen entwickeln, um eine funktionsfähige

Luftwaffe aufzubauen. (LIB, Kap. 8)

1.5.9. Folter und unmenschliche Behandlung:

Es kommt durch die Taliban zu Folter und Misshandlungen von ehemaligen Sicherheitskräften bzw. ehemaligen

Regierungsbeamten sowie zu Gewalt gegen Journalisten und MedienschaHende, gegen Frauenrechtsaktivisten und

auch in Gefängnissen. Es kam beispielsweise auch zu kollektiven Strafen gegen Bewohner der Provinz Panjsher,

darunter Folter und andere Misshandlungen. Der oberste Taliban-Führer begrüßte die Einführung von Scharia-

Gerichten und Scharia-Praktiken, einschließlich Qisas (z. B. Auspeitschungen oder Hinrichtungen), die die ÖHentlichkeit

mit eigenen Augen sieht. Es kam zu öHentlichen Auspeitschungen durch die Taliban in mehreren Provinzen, darunter

Zabul, Maidan Wardak, Kabul, Kandahar und Helmand. (LIB, Kap. 9)

1.5.10. Korruption:

Mit einer Bewertung von 20 Punkten (von 100 möglichen Punkten – 0 = highly corrupt und 100 = very clean), belegt

Afghanistan auf dem Korruptionswahrnehmungsindex für 2023 von Transparency International von 180 untersuchten

Ländern den 162. Platz, sohin eine Verschlechterung um zwölf Ränge im Vergleich zum Jahr 2022.

Die Taliban kündigten nach ihrer Übernahme von Kabul im August 2021 Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung an,

darunter die Einrichtung von Kommissionen zur Ermittlung korrupter oder krimineller Taliban. Außerdem haben die

Taliban über ihr Verteidigungsministerium eine Kommission eingesetzt, die Mitglieder ermitteln soll, die sich nicht an

die Richtlinien der Bewegung halten. Im Jänner 2022 sind 2.840 Taliban-Mitglieder wegen Korruption und

Drogenkonsums entlassen worden. Anfang 2024 erklärte ein Sprecher der Taliban Afghanistan zu einem

korruptionsfreien Land. Es gab dennoch zahlreiche Berichte über Korruption durch die Taliban, beispielsweise in den

Passämtern der Taliban, wo Antragsteller zwischen 1.000 und 3.500 Dollar für einen Pass zahlen. Die Taliban haben

seit der Wiedererlangung der Macht die staatliche Bürokratie genutzt, um Arbeitsplätze an Taliban-Mitglieder und ihre

Familien zu vergeben und um von der afghanischen Bevölkerung und dem Privatsektor Steuern, Bestechungsgelder

und wertvolle Dienstleistungen zu erpressen.

Im Juli 2022 kündigten die Taliban an, dass sie ehemalige afghanische Beamte nicht für die massive Korruption zur

Rechenschaft ziehen werden, die in Zusammenhang mit Entwicklungshilfeprojekten stehen. Ehemalige Beamte, die der

Korruption verdächtigt werden, müssen sich nur dann vor Gericht verantworten, wenn sie in den vergangenen zwei

Jahrzehnten Privateigentum oder öffentliches Vermögen an sich gerissen haben. (LIB, Kap. 10)

1.5.11. NGOs und Menschenrechtsaktivisten:

Die Lage von Menschenrechtsaktivisten in Afghanistan hat sich seit der Machtübernahme durch die Taliban

verschlechtert. Sie sind unter den Taliban nicht nur in ihrer Arbeit eingeschränkt, sondern müssen auch aktiv um ihr



Überleben im Land kämpfen, da das Taliban-Regime und andere Akteure sie mit Gewalt, Diskriminierung und

Propaganda bedrohen. Menschenrechtsverteidiger im ganzen Land sind mehrfachen Risiken und Bedrohungen

ausgesetzt, wie z. B. Entführung und Inhaftierung, körperliche und psychische Gewalt, DiHamierung,

Hausdurchsuchungen, willkürliche Verhaftung und Folter, Androhung von Einschüchterung und Schikanen. Es gibt

Gewalt gegen Aktivisten oder Familienmitglieder durch die Taliban, einschließlich Mord.

Anfang Februar 2022 führten die Taliban beispielsweise Nächendeckend Hausdurchsuchungen zunächst in Kabul,

anschließend auch in angrenzenden Provinzen durch. Sie werden punktuell landesweit fortgesetzt, v. a. in Kabul und

anderen Großstädten.

Einige afghanische Menschenrechtsorganisationen wollen ihre Arbeit aus dem Ausland fortsetzen und bauen zu

diesem Zweck ihre oftmals zusammengebrochenen Informationsnetzwerke wieder auf. Ehemalige Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Menschenrechtskommission bauen ein unabhängiges Menschenrechtsinstitut im Exil auf.

Die Taliban-Behörden reagierten auch mit Gewalt auf Demonstranten und setzten scharfe Munition ein, um diese

aufzulösen. Frauen wurden zusammen mit Familienmitgliedern, einschließlich kleiner Kinder, verhaftet, unter

missbräuchlichen Bedingungen festgehalten und manchmal gefoltert. Wenn sie freigelassen werden, verlangen die

Taliban Urkunden über den Besitz ihrer Familie und drohen, diesen zu konOszieren, wenn die Frau ihren Aktivismus

fortsetzt. Am 24.12.2022 erließen die Taliban-Behörden ein Dekret, das Frauen die Arbeit in NGOs verbietet. Fünf

führende NGOs haben daraufhin ihre Arbeit in Afghanistan eingestellt. (LIB, Kap. 11)

1.5.12. Wehrdienst und Zwangsrekrutierung:

Mit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 brach die 350.000 Mann starke Armee des früheren Regimes

zusammen und die Taliban haben faktisch die Verantwortung für die Sicherheit im Land übernommen. Sie haben

begonnen, ihre bisherigen Milizen-Strukturen in geordnete Sicherheitskräfte zu übertragen. Dieser Prozess ist noch

nicht abgeschlossen.

Es sind keine Fälle von Zwangsrekrutierung bekannt. In einer Wirtschaft ohne andere Beschäftigungsmöglichkeiten ist

es sehr beliebt, Teil der Taliban-Sicherheitsstruktur zu sein, sodass kein Zwang erforderlich ist. Die Taliban verfügen

über genügend Männer und viele sind bereit, auf freiwilliger Basis zu dienen, auch ohne Bezahlung.

Die Taliban haben eine Kommission gebildet, um Kindersoldaten aus ihren Reihen zu entfernen, und heute vermeiden

die Taliban in der Regel die Rekrutierung zu junger Personen, indem sie Kinder ohne Bart ablehnen.

Der ISKP hat Kinder rekrutiert. Die Salafi-Gemeinschaft und Taliban-Fußsoldaten wurden zur Unterstützung der Gruppe

aufgerufen. Zwei wichtige Quellen für die Rekrutierung in Afghanistan waren die SalaO-Gemeinschaft und

Universitätsstudenten. Der
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